
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/2/1 10Os192/77,
9Os161/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1978

Norm

StGB §15 C2

StGB §151 Abs1

Rechtssatz

Bloß Versuch des § 151 Abs 1 Z 1 StGB, wenn die Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Sache nicht jenes

Ausmaß erreichte, das zumindest die Verscha ung eines wesentlichen Teils der Versicherungssumme ermöglicht hätte

(hier: von dem auf 1.500.000,-- Schilling versicherten Objekt verbrannte nur ein Teil im Wert von 1.500,-- Schilling).

Entscheidungstexte

10 Os 192/77

Entscheidungstext OGH 01.02.1978 10 Os 192/77

Veröff: SSt 49/12

9 Os 161/81

Entscheidungstext OGH 10.11.1981 9 Os 161/81

Vgl; Beisatz: Versuch möglich. (T1)
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